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keÄetiungen mît 6en militciriicken ke- > behördcn zur Verfügung stellen und ist bc-

körclen. Entsprechend den neu erstellten Sta- ^ reit, die Forderungen seines Militärdepartc
tuten des Jahres 1üt4 stand das schweizc- ments nach Möglichkeit zu erfüllen, muß aber

rische Rote Kreuz namentlich mit der Armee- anderseits die Freiwilligkeit, von der es ab-

sanität des schweizerischen Militärdepartcments hängt, mitsprechen lassen,

in enger Beziehung, Der Notkrenz-Ehefarzt
war dem Territorial-Ehesarzt direkt unterstellt. ^ LeÄetiungsn 7ll cnà kilkorgani-

Zu gleicher Feit war eine stete Verbindung bestanden hauptsächlich dann, daß

des Rotkrenz-Eheiarztes mit dem Armeearzt '"h ^ Gesellschatten: Gonrckd ck.^ -e-»^
vorgesehen, die anfänglich gut funktionierte,

rte guern, I've, (ärptrvr^

später aber lockerer wurde, Es hat sich bei als Unterabteilungen des Vote.. Kre..-

dieser Gelegenheit gezeigt, daß sich die Frei- ^s unter dasselbe stellten An andem Hilfs-

Willigkeit, ans der die' Rotkrenz-Jnstitution
^t.onen war das Vote Kreuz durch Dele-

beruht, mit allzu straffer Militarisierung nicht
^ S"ànen ,cwerlen vertreten,

gut verträgt. DaS war auch der Grund, Während des ganzen Krieges hat das

warum von der Delegierte..Versammlung die lstote Kreuz nicht aufgehört, seine Friedens-

Nbänderling der Statuten verlangt wurde.
'

tätigkeit aufrecht zu erhalten, hat aber die-

Die Veiscitestcllnng der Tclegicrtcnvcrsamm- selbe nach der Demobilisierung mit aller

lung und der Direktion während der Mobi- > Energie aufgenommen,

lisationszeit .vurdc von der Votkrenz-Bevöl- Das Programm dieser Friedenstätigkcit
kerung nnangenehm empfunden. Das Rote kommt am deutlichsten im neuen Statuten-

Kreuz will iicb selbstverständlich den Bundes- Entwurf zum Ausdruck, weshalb wir uns



Das Rote Kreuz

erlauben, das betreffende Kapitel hier wärt-
lich wiederzugeben.

Folgt Programm (Art. 4 der neuen Sta-
tuten).

Tätigkeit.
i; 4. Außer den allgemein organisatorischen

Arbeiten, wie Ausbau der Vcreinsorganisation,

Mitgliedergewinnung und Propaganda, Aeuf-

nung des Vereinsvermögens und Pflege der

internationalen Beziehungen, fallen unter die

Tätigkeit des Roten Kreuzes folgende

5pe?islls Arbeitsgebiets.

l. Kriegs Hilfe.
-ft Schaffung und Unterhalt von militärisch

organisierten Rotkreuz-Kolonnen. lieber Or-
ganisation, Aushebung, Instruktion und Ver-

Wendung dieser Kolonnen erläßt das Rote

Kreuz besondere Vorschriften, welche der Ge-

nehmigung durch den Bundesrat unterliegen.

Ift Stellung von Berufs- und geeignetem

Hilfspers onal für die Krankenpflege durch Schaf-

fang von Rotkrcnz-Detachcmenten sSchwestern-

detachemente).

Die Rotkreuz-Detachemente werde» vom

Roten Kreuz, soweit möglich, schon in Frie-
dcnSzeiten aus Bernfspflegcpersonal gebildet,

das sich körperlich und geistig zu diesem Dienst

eignet, über eine genügende berufliche Ansbil-

dnng verfügt und sich wenigstens je für die

Dauer eines Jahres verpflichtet, der Einbc-

rufnng zum Kriegs-Krankcndienst durch das

Rote Kreuz Folge zu leisten.

DasfrciwilligcKrankenpflcgePcrsonaliHilfs-
Pflegerinnen und Hilfspfleger) wird den Rot-

krcnz-Dctachcmcnten zur Unterstützung beige-

geben und kann auch in der zivilen Kranken-

pflege Verwendung finden. Eine selbständige

Verwendung derselben findet in der Regel

nicht statt.

Während seiner Dienstzeit hat das gesamte

Krankenpflegepcrsonal des Roten KrcnzcS An

sprach auf vollständigen Unterhalt, angemessene

Besoldung und Versicherung auf Kosten der

Armeeverwaltung.
a) Bereitstellung von Spital- und Trans-

portmaterial.
cl) Einrichtung und Betrieb von Spitälern,
o) Maßnahmen zur Förderung der Wohl-

fahrt und Gesundheit der Truppen.
k) Sammlung und Verteilung von Liebes-

gaben.

zz) Fürsorge für Gefangene.

2. Krankenpflegewesen,
a) Ausbildung von Berufskrankenpflege-

personal durch Unterstützung der Stiftung
„Rotkrenz-Anstalten für Krankenpflege" in
Bern nach Maßgabe der Beschlüsse der Dele-

giertenversammlnng von Ölten vom 12. Januar
1908 und die Oberaufsicht über ihren Betrieb.

d) Die Errichtung, Unterstützung und Förde-

rung weiterer ähnlicher Rotkrenz-Jnstitutionen.
o) Ueberwachung des Krankenpflegewesens

überhaupt.
et) Heranzielmng von Hilfspersonal für die

Zivilkrankenpflcge.

3. Samariterwesen.
-0 Ausbildung in der ersten Hilfeleistung

und in häuslicher Krankenpflege.

Ift Allgemeine Bestrebungen zur Verbrei-

tnng der Kranken- und Gesundheitspflege.
<ft Organisation des Samariterwescns bei

allgemeinen Aktionen des Noten Kreuzes.

4. Seuchen bekä m p f u n g.

-ft Unterstützung bei der Bekämpfung ge-

meingefährlicher Krankheiten aller Art.
lft Maßnahme bei epidemischen Krankheiten

durch Stellung von Personal und Material.

'>. Allgemeine Hilfeleistung,
a) Hilfe bei nationalen und internationalen

Katastrophen,

ft) Hilfeleistung bei allgemeinen Notständen.
<ft Unterstützung von gemeinnützigen Be-

strebungen.
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